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4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats für das zum 30. September 2013 endende 
Geschäftsjahr
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats für das zum 30. September 2013 endende Geschäfts-
jahr Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das zum 30. September 2014 
endende Geschäftsjahr
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Konzernabschluss-
prüfer für das vom 01. Oktober 2013 bis zum 30. September 2014 
laufende Geschäftsjahr zu wählen.

6. Beschlussfassung über eine Änderung von § 18 Abs. 1 der 
Satzung (Beschlüsse der Hauptversammlung)
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den bisherigen § 18 Abs.1 
der Satzung redaktionell wie folgt neu zu fassen, ohne dass sich 
daraus eine Änderung der bislang nach Satzung und Gesetz 
erforderlichen Mehrheiten für Beschlussfassungen durch die 
Hautversammlung der Gesellschaft ergäbe:

„1.  Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, soweit das Gesetz 
außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorsieht, 
mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertrete-
nen Grundkapitals gefasst, falls nicht das Gesetz oder die 
Satzung zwingend etwas anderes vorschreibt; das Erfordernis 
der einfachen Mehrheit gilt auch, soweit gesetzlich zulässig, 
für Satzungsänderungen und Kapitalmaßnahmen.“

7. Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung 
bestehender Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge 
Zwischen der Gesellschaft als Organträgerin und ihren unmittel-
baren 100%igen Tochtergesellschaften Edel Germany GmbH und 
optimal media GmbH jeweils als Organgesellschaft bestehen 
folgende Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge: 

n  Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 
20. Dezember 2000 mit der Edel Germany GmbH (vormals 
edel distribution GmbH),

n  Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 
16. November 1992 mit der optimal media GmbH (vormals 
„optimal“ Tonträger Produktionsgesellschaft mbH).

Diese Verträge sind jeweils Grundlage für eine sogenannte 
ertragsteuerliche Organschaft zwischen der Gesellschaft und der 
jeweiligen vorgenannten Tochtergesellschaft. 

Mit dem Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unterneh-
mensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts vom  
20. Februar 2013 (UntStRÄndG) wurden die formellen Anforde-
rungen an Ergebnisabführungsverträge verschärft. Es wird 
nunmehr in Ergebnisabführungsverträgen mit Gesellschaften in 

I.  Tagesordnung und Vorschläge zur 
 Beschlussfassung

Die Tagesordnung lautet wie folgt: 

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten
Konzernabschlusses und Konzernlageberichts der Edel AG für 
das zum 30. September 2013 endende Geschäftsjahr sowie des 
Berichts des Aufsichtsrats
Zu Punkt 1 der Tagesordnung wird kein Beschluss gefasst, da sich 
dieser auf die Zugänglichmachung und Erläuterung der vorbe-
zeichneten Unterlagen beschränkt und eine Beschlussfassung der 
Hauptversammlung über den festgestellten Jahresabschluss, den 
gebilligten Konzernabschluss und die weiteren Unterlagen 
gesetzlich nicht vorgesehen ist. Der Vorstand und, soweit der 
Bericht des Aufsichtsrats betroffen ist, der Aufsichtsrat werden 
die zugänglich gemachten Unterlagen im Rahmen der Hauptver-
sammlung erläutern. Die Aktionäre haben auf der Hauptver-
sammlung im Rahmen ihres Auskunftsrechts die Gelegenheit, 
Fragen hierzu zu stellen.

2.  Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten 
Jahresabschluss der Edel AG zum 30. September 2013 ausgewiese-
nen Bilanzgewinn in Höhe von € 7.105.264,40 wie folgt zu 
verwenden: 
a)  Ausschüttung an die Aktionäre durch Zahlung einer 

Dividende von € 0,10 je dividendenberechtigter Aktie, damit 
insgesamt € 2.211.449,80, 

b) Einstellung in die Gewinnrücklagen in Höhe von € 0,00,

c)  Gewinnvortrag des verbleibenden Teilbetrages 
in Höhe von € 4.893.814,60.

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die zum 
Zeitpunkt des Vorschlags unmittelbar oder mittelbar von der 
Gesellschaft gehaltenen 620.013 eigenen Aktien (Stand 
18.12.2013), die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt 
sind. Sollte sich bis zur Hauptversammlung durch den weiteren 
Erwerb eigener Aktien oder die Veräußerung eigener Aktien die 
Zahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr 2012/2013 dividen-
denberechtigten Aktien vermindern oder erhöhen, wird der 
Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüttung von € 0,10 
je dividendenberechtigter Stückaktie ein entsprechend angepass-
ter Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung unterbreitet 
werden.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das 
zum 30. September 2013 endende Geschäftsjahr
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das 
zum 30. September 2013 endende Geschäftsjahr Entlastung zu 
erteilen.



Neumühlen 17, 22763 Hamburg, Deutschland, zur Einsicht der 
Aktionäre aus und sind ab diesem Zeitpunkt über die Internet-
seite der Gesellschaft unter 
http://www.edel.com/hauptversammlung  zugänglich. 

Eine Prüfung durch einen Vertragsprüfer gemäß §§ 295 Abs. 1 
Satz 2, 293b Absatz 1, 2. Halbsatz AktG ist entbehrlich, da sich 
alle Geschäftsanteile der jeweiligen Tochtergesellschaften in der 
Hand der Gesellschaft befinden. 

Alle zu veröffentlichenden Unterlagen werden auch in der 
Hauptversammlung zugänglich gemacht. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

a) Der Änderungsvereinbarung vom 19. März 2014 zwischen 
der Gesellschaft und der Edel Germany GmbH zur Änderung 
des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags vom  
20. Dezember 2000 wird zugestimmt. 

b) Der Änderungsvereinbarung vom 19. März 2014 zwischen 
der Gesellschaft und der optimal media GmbH zur Änderung 
des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags vom  
16. November 1992 wird zugestimmt.

Es ist beabsichtigt, über die Zustimmung zu jeder Änderungsver-
einbarung jeweils gesondert abzustimmen.

8.  Beschlussfassung über die neue Ermächtigung zum Erwerb 
und zur Verwendung eigener Aktien gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 
AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts 
der Aktionäre

Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die Gesellschaft, soweit nicht 
gesetzlich ausdrücklich zugelassen, einer besonderen Ermächti-
gung durch die Hauptversammlung. Da die von der Hauptver-
sammlung vom 18. Mai 2010 erteilte Ermächtigung zum Erwerb 
und zur Verwendung eigener Aktien am 17. Mai 2015 ausläuft, 
soll der Hauptversammlung unter Aufhebung der derzeitigen 
Ermächtigung vorgeschlagen werden, der Gesellschaft erneut eine 
fünfjährige Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung 
eigener Aktien zu erteilen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu 
beschließen: 

a)  Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien vom 18. Mai 2010
wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
des neuen Ermächtigungsbeschlusses aufgehoben.

b) Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 19. Mai 2019 
eigene Aktien im Umfang von bis zu insgesamt 10% des 
derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Zusammen mit 
anderen eigenen Aktien, die sich jeweils im Besitz der 
Gesellschaft befinden oder ihr nach §§ 71a ff. AktG zuzurech-

der Rechtsform einer GmbH als Organgesellschaft ein Verweis auf  
§ 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung zur Herstellung 
einer ertragsteuerlichen Organschaft für erforderlich erachtet.  
Für die Änderung von Altverträgen bei gleichzeitiger Wahrung 
der steuerlichen Organschaft hat der Gesetzgeber eine Frist bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2014 gewährt. 

Um auch in Zukunft die ertragsteuerlichen Organschaften 
zwischen der Gesellschaft einerseits und der Edel Germany 
GmbH bzw. der optimal media GmbH anderseits rechtssicher 
fortführen zu können, sind die bestehenden Beherrschungs- und 
Ergebnisabführungsverträge an die neuen gesetzlichen Anforde-
rungen anzupassen. Die Gesellschaft hat daher mit ihren vorge-
nannten Tochtergesellschaften am 19. März 2014 Änderungsver-
einbarungen bezüglich der Regelungen zur Verlustübernahme 
abgeschlossen. Durch diese Änderungen soll klargestellt werden, 
dass die in den Verträgen bereits bislang enthaltene wörtliche 
Wiedergabe der gesetzlichen Regelungen zur Verlustübernahme 
gemäß § 302 AktG sich stets auf die jeweils gültige Fassung des  
§ 302 AktG bezieht. Weitere Änderungen sehen die Änderungs-
vereinbarungen nicht vor.

Die Änderungsvereinbarungen haben jeweils folgenden 
wesentlichen Inhalt: 

n  Die Gesellschaft ist zur Verlustübernahme bei der jeweiligen 
Tochtergesellschaft entsprechend aller Vorschriften des  
§ 302 AktG in ihrer jeweils gültigen Fassung verpflichtet  
(§ 2 Abs. 3 des geänderten Beherrschungs- und Ergebnisab-
führungsvertrags);

n  Edel Germany GmbH bzw. optimal media GmbH ist 
verpflichtet, während der Vertragsdauer in entsprechender 
Anwendung aller Vorschriften des § 301 AktG in ihrer jeweils 
gültigen Fassung den gesamten Gewinn an die Gesellschaft 
abzuführen (§ 2 letzter Absatz des geänderten Beherrschungs- 
und Ergebnisabführungsvertrags);

n  Der weitere Inhalt der Beherrschungs- und Ergebnis-
abführungsverträge bleibt unverändert.

Die Änderungsvereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
neben der Zustimmung der jeweiligen Gesellschafterversammlun-
gen der Tochtergesellschaften, die bereits erfolgt ist, und anschlie-
ßender Eintragung in das Handelsregister der Tochtergesellschaf-
ten auch der Zustimmung der Hauptversammlung der Gesell-
schaft.

Der Vorstand der Gesellschaft und die Geschäftsführer der 
beteiligten Tochtergesellschaft haben jeweils einen gemeinsamen 
Bericht gem. §§ 295 Abs. 1 Satz 2, 293a AktG erstattet, in dem die 
Änderungsvereinbarungen erläutert und begründet wurden. Die 
gemeinsamen Berichte liegen zusammen mit den weiteren zu 
veröffentlichenden Unterlagen vom Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Edel AG, 



fentlichung der Anpassung; die 10-%-Grenze für das 
Über- bzw. Unterschreiten ist auf diesen Betrag anzuwen-
den. Das Volumen des Kaufangebots bzw. der Aufforde-
rung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann begrenzt 
werden. Sofern die gesamte Annahme des Kaufangebots 
bzw. die bei einer Aufforderung zur Abgabe von Ver-
kaufsangeboten abgegebenen Angebote der Aktionäre 
dieses Volumen überschreitet, muss der Erwerb bzw. die 
Annahme im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien 
erfolgen. Ein bevorrechtigter Erwerb bzw. eine bevor-
rechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 100 
Stück zum Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft 
je Aktionär der Gesellschaft kann vorgesehen werden. 
Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten kann weitere Bedingungen vorsehen. 
Die nähere Ausgestaltung des Kaufangebots bzw. einer 
an die Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung 
zur Abgabe von Verkaufsangeboten bestimmt der 
Vorstand der Gesellschaft. 

 cc) Erfolgt der Erwerb mittels den Aktionären zur 
Verfügung gestellter Andienungsrechte, so können diese 
pro Aktie der Gesellschaft zugeteilt werden. Gemäß dem 
Verhältnis des Grundkapitals der Gesellschaft zum 
Volumen der von der Gesellschaft zurückzukaufenden 
Aktien berechtigt eine entsprechend festgesetzte Anzahl 
Andienungsrechte zur Veräußerung einer Aktie der 
Gesellschaft an diese. Andienungsrechte können auch 
dergestalt zugeteilt werden, dass jeweils ein Andienungs-
recht pro Anzahl von Aktien zugeteilt wird, die sich aus 
dem Verhältnis des Grundkapitals zum Rückkaufvolu-
men ergibt. Bruchteile von Andienungsrechten werden 
nicht zugeteilt; für diesen Fall werden die entsprechen-
den Teilandienungsrechte ausgeschlossen. Der Preis oder 
die Grenzwerte der angebotenen Kaufpreisspanne (ohne 
Erwerbsnebenkosten), zu denen bei Ausübung des 
Andienungsrechts eine Aktie an die Gesellschaft veräu-
ßert werden kann, wird nach Maßgabe der Regelungen 
in vorstehender lit. bb) bestimmt und gegebenenfalls 
angepasst. Die nähere Ausgestaltung der Andienungs-
rechte, insbesondere ihr Inhalt, die Laufzeit und gegebe-
nenfalls ihre Handelbarkeit, bestimmt der Vorstand der 
Gesellschaft.

c) Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser oder einer 
früheren Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu allen 
gesetzlich zulässigen Zwecken, insbesondere auch zu den 
folgenden, zu verwenden:

 aa) Die erworbenen Aktien der Gesellschaft, gleich welcher 
Gattung, können über die Börse oder über ein Angebot 
an alle Aktionäre veräußert werden. Bei einem Angebot 
an alle Aktionäre wird das Bezugsrecht für etwaige 
Spitzenbeträge ausgeschlossen.

nen sind, dürfen die aufgrund dieser Ermächtigung  
erworbenen eigenen Aktien zu keinem Zeitpunkt 10% des 
derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen.  
Der Erwerb zum Zweck des Handels mit eigenen Aktien ist 
ausgeschlossen. 

 Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal 
oder mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke 
durch die Gesellschaft oder auch durch ihre Konzernunter-
nehmen oder für ihre oder deren Rechnung von Dritten 
ausgeübt werden. 

 Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands aa) über die Börse 
oder bb) mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffent-
lichen Kaufangebots oder einer an die Aktionäre der Gesell-
schaft gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten oder cc) durch die Ausgabe von Andie-
nungsrechten an die Aktionäre erfolgen. 

aa) Bei Erwerb über die Börse darf der Gegenwert für den 
Erwerb der Aktien (ohne Erwerbsnebenkosten) den 
Mittelwert der Aktienkurse (Schlussauktionspreise der 
Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im Xetra-
Handel oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem an 
der Frankfurter Wertpapierbörse) an den letzten drei 
Handelstagen vor dem Eingehen der Verpflichtung zum 
Erwerb um nicht mehr als 10% über- bzw. unterschrei-
ten. Die nähere Ausgestaltung des Erwerbs bestimmt der 
Vorstand der Gesellschaft. 

 bb)  Bei einem öffentlichen Kaufangebot an alle Aktionäre 
oder einer an die Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten dürfen 
der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der Kauf-
preisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den 
Mittelwert der Aktienkurse (Schlussauktionspreise der 
Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im Xetra-
Handel oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem an 
der Frankfurter Wertpapierbörse) an den letzten drei 
Handelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des 
Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur 
Abgabe von Verkaufsangeboten um nicht mehr als 10% 
über- bzw. unterschreiten. Ergeben sich nach Veröffentli-
chung des Kaufangebots der Gesellschaft bzw. nach der 
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsan-
geboten erhebliche Kursabweichungen vom gebotenen 
Kauf- bzw. Verkaufspreis oder den Grenzwerten der 
gebotenen Kauf- bzw. Verkaufspreisspanne, so kann das 
Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten angepasst werden. In diesem Fall 
bestimmt sich der maßgebliche Kurs nach dem Aktien-
kurs (Schlussauktionspreise der Aktien der Gesellschaft 
gleicher Ausstattung im Xetra-Handel oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter 
Wertpapierbörse) am letzten Handelstag vor der Veröf-



ses bedarf. Sie können auch im vereinfachten Verfahren 
ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteili-
gen rechnerischen Betrags der übrigen Stückaktien am 
Grundkapital der Gesellschaft eingezogen werden. Die 
Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien 
beschränkt werden. Erfolgt die Einziehung im verein-
fachten Verfahren, ist der Vorstand zur Anpassung der 
Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt.

Die Ermächtigungen unter lit. c) können einmalig oder 
mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam, die 
Ermächtigungen gemäß vorstehender lit. bb) und cc) auch 
durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft 
stehende Unternehmen oder auf deren Rechnung oder auf 
Rechnung der Gesellschaft handelnde Dritte ausgenutzt 
werden.

 d)  Die Ermächtigungen unter obiger lit. c) erfassen auch die 
Verwendung von Aktien der Gesellschaft, die aufgrund von  
§ 71d Satz 5 AktG erworben wurden. 

II. Bericht des Vorstands an die Haupt- 
 versammlung über den Ausschluss des 
 Bezugsrechts zu Punkt 8 der Tages-
 ordnung gem. §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 
 Abs. 4 Satz 2 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung 
unter Tagesordnungspunkt 8 vor, die Gesellschaft gem.  
§ 71a Abs. 1 Nr. 8 AktG bis zum 19. Mai 2019 zu ermächtigen, 
eigene Aktien zu erwerben und erworbene Aktien entweder 
wieder zu veräußern oder ohne weiteren Beschluss der Haupt-
versammlung einzuziehen. 

Die bestehende Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb und 
zur Verwendung eigener Aktien wurde von der Hauptversamm-
lung vom 18. Mai 2010 für die Dauer von fünf Jahren beschlossen 
und läuft daher am 17. Mai 2015 aus. Die vorgeschlagene Ermäch-
tigung soll die bestehende Ermächtigung zum Erwerb und zur 
Verwendung eigener Aktien ersetzen.

Neben dem Erwerb eigener Aktien über die Börse soll die 
Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein 
öffentliches Kaufangebot bzw. eine öffentliche Aufforderung zur 
Abgabe von Verkaufsangeboten zu erwerben. Hierdurch erhalten 
alle Aktionäre in gleicher Weise die Gelegenheit, Aktien an die 
Gesellschaft zu veräußern, sofern die Gesellschaft von der 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch macht, und 
jeder verkaufswillige Aktionär der Gesellschaft kann entscheiden, 
wie viele Aktien und, bei Festlegung einer Preisspanne, zu 

 bb) Die erworbenen Aktien der Gesellschaft können ferner 
auch an Dritte unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen 
Barzahlung veräußert werden, wenn der Kaufpreis den 
Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstat-
tung im Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet. Als maßgeblicher Börsenpreis im Sinne 
der vorstehenden Regelung gilt der Mittelwert der 
Aktienkurse (Schlussauktionspreise der Aktien der 
Gesellschaft gleicher Ausstattung im Xetra-Handel oder 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfur-
ter Wertpapierbörse) an den letzten drei Handelstagen 
vor der Eingehung der Verpflichtung zur Veräußerung 
der Aktien. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf 
insgesamt 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
der Hauptversammlung oder – falls dieser Wert geringer 
ist – des zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien 
bestehenden Grundkapitals („Höchstbetrag“). Auf diesen 
Höchstbetrag sind Aktien anzurechnen, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital 
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegeben werden. Ferner sind auf diesen 
Höchstbetrag diejenigen Aktien anzurechnen, die zur 
Bedienung von Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen ausgegeben werden bzw. auszugeben sind, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund 
einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen in entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Eine 
erfolgte Anrechnung entfällt, soweit Ermächtigungen zur 
Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß  
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG oder zur Ausgabe von Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen in entsprechen-
der Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nach einer 
Ausübung solcher Ermächtigungen, die zur Anrechnung 
geführt haben, von der Hauptversammlung erneut erteilt 
werden.

 cc)  Die erworbenen eigenen Aktien können auch veräußert 
werden, soweit dies gegen Sachleistung Dritter, insbeson-
dere im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Teilen 
von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen 
durch die Gesellschaft selbst oder durch von ihr abhän-
gige oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehende Unterneh-
men, sowie im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schlüssen geschieht oder zur Erfüllung von Umtausch-
rechten oder -pflichten von Inhabern bzw. Gläubigern 
aus von der Gesellschaft ausgegebenen Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen erfolgt. Das Bezugsrecht 
der Aktionäre ist jeweils ausgeschlossen.

 dd)  Der Vorstand wird weiter ermächtigt, aufgrund dieser 
oder einer vorangegangenen Ermächtigung erworbene 
Aktien einzuziehen, ohne dass die Durchführung der 
Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlus-



verpflichtet wird. Soweit danach Andienungsrechte nicht ausge-
übt werden können, verfallen sie. Dieses Verfahren behandelt die 
Aktionäre gleich, erleichtert aber die technische Abwicklung des 
Aktienrückkaufs.

Die erworbenen Aktien dürfen zu allen gesetzlich zulässigen 
Zwecken verwendet werden, insbesondere auch zu den folgenden: 

Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass die von der Gesellschaft 
erworbenen eigenen Aktien über die Börse oder mittels eines 
öffentlichen Angebots an alle Aktionäre wieder veräußert werden 
können. Durch die Möglichkeit des Wiederverkaufs eigener 
Aktien können diese zur erneuten Beschaffung von Eigenmitteln 
verwendet werden. Mit den vorgesehenen Möglichkeiten des 
Wiederverkaufs über die Börse oder mittels eines Angebots an 
alle Aktionäre ist eine Gleichbehandlung der Aktionäre bereits 
nach der gesetzlichen Definition sichergestellt. Bei einer Veräuße-
rung von eigenen Aktien im Rahmen eines an die Aktionäre 
gerichteten Angebots soll der Vorstand ermächtigt werden, das 
Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. 
Dies ist erforderlich, um die Abgabe erworbener eigener Aktien 
im Wege eines Angebots an die Aktionäre technisch durchführen 
zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossenen eigenen Aktien werden entweder durch 
Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die 
Gesellschaft verwertet. 

Darüber hinaus sieht der Beschlussvorschlag vor, dass erworbene 
eigene Aktien außerhalb der Börse unter Bezugsrechtsausschluss 
veräußert werden können, wenn die eigenen Aktien gegen 
Barleistung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsen-
preis von Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung zum Zeitpunkt 
der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Damit wird von 
der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in entsprechender Anwen-
dung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum 
erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Im 
Interesse der Gesellschaft soll damit insbesondere die Möglichkeit 
geschaffen werden, institutionellen Investoren Aktien der 
Gesellschaft anzubieten und/oder den Aktionärskreis zu erwei-
tern. Die Gesellschaft soll dadurch auch in die Lage versetzt 
werden, auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel 
reagieren zu können. Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes 
und den sonstigen Interessen der Aktionäre wird dadurch 
Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert 
werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesent-
lich unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungs-
preises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräuße-
rung. Der Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom 
Börsenkurs so niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeit-
punkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen 
möglich ist. Der Abschlag vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der 
Ausnutzung der Ermächtigung wird keinesfalls mehr als 5% des 
maßgeblichen Börsenkurses betragen. Dabei gilt, dass die unter 
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG 
i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt 10% 

welchem Preis er diese anbieten möchte. Die Gesellschaft ist nach 
dem Beschlussvorschlag berechtigt, die aufgrund dieser Ermächti-
gung erworbenen eigenen Aktien teilweise unter Ausschluss des 
Bezugsrechts zu veräußern oder zu begeben. 

Bei der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Angeboten 
können die Adressaten der Aufforderung entscheiden, wie viele 
Aktien sie der Gesellschaft anbieten möchten. Übersteigt die 
gesamte Annahme eines Kaufangebots bzw. übersteigen die bei 
einer Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten abgegebe-
nen Verkaufsangebote der Aktionäre die von der Gesellschaft 
insgesamt zum Erwerb nachgefragte Anzahl der Aktien, kann 
eine Zuteilung des Erwerbs bzw. der Annahme der Verkaufsange-
bote nach Quoten erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine 
bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von 
Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. Diese 
Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung 
der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermei-
den und damit die technische Abwicklung zu erleichtern. Auch 
eine faktische Beeinträchtigung von Kleinaktionären kann so 
vermieden werden. Im Übrigen kann die Repartierung nach dem 
Verhältnis der angebotenen Aktien (Andienungsquoten) statt 
nach Beteiligungsquoten erfolgen, weil sich das Erwerbsverfahren 
so in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch 
abwickeln lässt. Der Vorstand hält einen hierin liegenden Aus-
schluss eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts der 
Aktionäre für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber den 
Aktionären für angemessen. 

Der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der Kaufpreisspanne 
je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) dürfen den Mittelwert der 
Aktienkurse (Schlussauktionspreise der Aktien der Gesellschaft 
gleicher Ausstattung im Xetra-Handel oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem der Frankfurter Wertpapierbörse) an den letzten 
drei Handelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Ange-
bots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe der Verkaufs-
angebote um nicht mehr als 10% über- bzw. unterschreiten. 
Ergeben sich nach Veröffentlichung des Kaufangebots der 
Gesellschaft bzw. nach der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten erhebliche Kursabweichungen vom 
gebotenen Kaufpreis oder den Grenzwerten der gebotenen 
Kaufpreisspanne, so kann das Kaufangebot bzw. die Aufforde-
rung zur Abgabe von Verkaufsangeboten auf den Aktienkurs 
(Schlussauktionspreise der Aktien der Gesellschaft gleicher 
Ausstattung im Xetra-Handel oder einem vergleichbaren Nachfol-
gesystem der Frankfurter Wertpapierbörse) am letzten Handels-
tag vor der Veröffentlichung der Anpassung abgestellt werden. 
Das Kaufangebot bzw. die an die Aktionäre gerichtete öffentliche 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann weitere 
Bedingungen vorsehen.

Darüber hinaus wird die Gesellschaft auch ermächtigt, den 
Erwerb mittels den Aktionären zur Verfügung gestellter Andie-
nungsrechte durchzuführen. Diese Andienungsrechte werden so 
ausgestaltet, dass die Gesellschaft nur zum Erwerb ganzer Aktien 



erleichterten Bezugsrechtsausschluss fällt nämlich die durch  
die Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß  
§§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bzw. die durch die Ausgabe 
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit der 
Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG entstandene Sperre hinsichtlich der Veräußerung 
eigener Aktien weg. Da die Mehrheitsanforderungen an einen 
solchen Beschluss mit denen eines Beschlusses über die Ermächti-
gung zur Veräußerung eigener Aktien unter erleichtertem 
Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
identisch sind, ist in der Beschlussfassung der Hauptversamm-
lung über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zum Bezugs-
rechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG im Rahmen 
eines genehmigten Kapitals oder einer neuen Ermächtigung zur 
Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss entsprechend  
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugleich auch eine Bestätigung hinsicht-
lich des Ermächtigungsbeschlusses zur Veräußerung eigener 
Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu sehen.

Im Falle einer erneuten Ausübung einer Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss in direkter oder entsprechender Anwen-
dung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt die Anrechnung erneut. 
Im Ergebnis führt diese Regelung damit im Zusammenspiel mit 
den gleichlautenden Anrechnungsbestimmungen im Rahmen der 
anderweitigen Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gemäß 
oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, z.B. bei der Ausgabe 
neuer Aktien aus genehmigtem Kapital aufgrund der Ermächti-
gung gemäß Tagesordnungspunkt 8 der Hauptversammlung vom 
14. Mai 2013, dazu, dass (i) der Vorstand ohne erneute Beschluss-
fassung der Hauptversammlung während der (Rest-)Laufzeit der 
Ermächtigung insgesamt nur einmal vom erleichterten Bezugs-
rechtsausschluss für bis zu 10% des Grundkapitals gemäß oder 
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG Gebrauch machen kann 
und (ii) im Falle einer erneuten Beschlussfassung der Hauptver-
sammlung der Vorstand während der (Rest-)Laufzeit der Ermäch-
tigung wieder frei in der Wahl ist, ob er von den Erleichterungen 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG innerhalb der gesetzlichen Grenzen 
im Zusammenhang mit Barkapitalerhöhungen aus genehmigtem 
Kapital, der Begebung von Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen gegen Barzahlung oder der Veräußerung eigener 
Aktien gegen Barzahlung Gebrauch macht. Durch diese Vorgaben 
wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung dem Schutzbe-
dürfnis der Aktionäre im Hinblick auf einen Verwässerungs-
schutz ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen. 

Der Beschlussvorschlag sieht weiterhin vor, dass die erworbenen 
eigenen Aktien der Gesellschaft auch zur Verfügung stehen, um 
diese als Gegenleistung für Sachleistungen, insbesondere für den 
Erwerb von Unternehmen oder Teilen davon, Beteiligungen an 
Unternehmen oder andere dem Geschäftsbetrieb der Gesellschaft 
dienliche Vermögenswerte sowie im Rahmen von Unternehmens-
zusammenschlüssen anbieten zu können. Hierdurch soll die 
Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und interna-
tionalen Märkten rasch und erfolgreich auf vorteilhafte Angebote 

des Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten dürfen, 
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 
Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung. 

Auf diese Begrenzung sind diejenigen Aktien anzurechnen, die 
während der Ermächtigungslaufzeit bis zur Ausnutzung der 
Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
werden. Ferner sind auf diese Begrenzung auf 10% des Grundka-
pitals diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- bzw. Optionsrecht 
ausgegeben werden bzw. auszugeben sind, sofern die Schuldver-
schreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung auf-
grund einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen in entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegeben wurden. Es wird so sichergestellt, dass erworbene 
eigene Aktien nicht unter Ausschluss des Bezugsrechts in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
veräußert werden, wenn dies dazu führen würde, dass insgesamt 
mehr als 10% des Grundkapitals das Bezugsrecht ohne besonde-
ren sachlichen Grund ausgeschlossen wird. Dies stellt sicher, dass 
der Schutzbereich des Bezugsrechts, nämlich die Sicherung der 
Aktionäre vor einem Einflussverlust und einer Wertverwässerung, 
nicht bzw. nur in einem zumutbaren Maße berührt wird. Der 
Einfluss der vom Bezug ausgeschlossenen Aktionäre kann durch 
Nachkauf über die Börse gesichert werden; durch die Beschrän-
kung auf maximal 10% des Grundkapitals ist angesichts des 
liquiden Marktes für Aktien der Gesellschaft gewährleistet, dass 
ein solcher Nachkauf über die Börse auch tatsächlich realisiert 
werden kann. Die Gesellschaft wird insbesondere in die Lage 
versetzt, schnell und flexibel reagieren zu können. 

Die vorstehende Anrechnung soll jedoch wieder entfallen, soweit 
nach einer Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital unter 
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die 
Hauptversammlung eine neue Ermächtigung zur Ausgabe neuer 
Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG beschließt. Ebenso soll eine erfolgte Anrechnung 
wieder entfallen, soweit nach einer Ausgabe von Wandel- und/
oder Optionsschuldverschreibungen in entsprechender Anwen-
dung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die Hauptversammlung eine 
neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum erleichterten 
Bezugsrechtsausschluss in entsprechender Anwendung von  
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG beschließt. Denn in diesen Fällen hat die 
Hauptversammlung erneut über die Ermächtigung zu einem 
erleichterten Bezugsrechtsausschluss entschieden, so dass der 
Grund der Anrechnung wieder entfallen ist. Soweit erneut neue 
Aktien aus genehmigtem Kapital oder Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen unter erleichtertem Bezugsrechtsaus-
schluss ausgegeben werden können, soll die Ermächtigung zum 
erleichterten Bezugsrechtsausschluss für die (Rest-)Laufzeit der 
Ermächtigung auch wieder für die Veräußerung eigener Aktien 
bestehen. Mit Inkrafttreten der neuen Ermächtigung zum 



III. Weitere Informationen und 
 Teilnahme bedingungen

Vorlagen an Aktionäre
Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an 
liegen die folgenden Unterlagen in den Geschäftsräumen der  
Edel AG, Neumühlen 17, 22763 Hamburg, Deutschland, zur 
Einsicht der Aktionäre aus und sind ab diesem Zeitpunkt im 
Internet unter http://www.edel.com/hauptversammlung 
zugänglich: 

n  der Bericht des Aufsichtsrats,

n  der Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats für die 
Verwendung des Bilanzgewinns, 

n  die Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge mit den 
unter Tagesordnungspunkt 7 genannten Tochtergesellschaf-
ten Edel Germany GmbH und optimal media GmbH in Ihrer 
Fassung vor der der Hauptversammlung vorgelegten Ände-
rung, 

n  Vereinbarungen über die Änderung der Beherrschungs- und 
Ergebnisabführungsverträge mit den unter Tagesordnungs-
punkt 7 genannten Tochtergesellschaften Edel Germany GmbH 
und optimal media GmbH,

n  die festgestellten Jahres- und gebilligten Konzernabschlüsse 
der Gesellschaft sowie die Konzernlageberichte der Gesell-
schaft jeweils zum 30. September 2011, 2012 und 2013, 

n  die Jahresabschlüsse und, soweit vorhanden, die Lageberichte 
der unter Tagesordnungspunkt 7 genannten Tochtergesell-
schaften Edel Germany GmbH und optimal media GmbH 
jeweils zum 30. September 2011, 2012 und 2013, 

n  die nach § 295 Abs. 1 i.V.m. § 293a AktG erstatteten gemein-
samen Berichte des Vorstands der Gesellschaft und der 
jeweiligen Geschäftsführung der unter Tagesordnungspunkt 
7 genannten Tochtergesellschaften Edel Germany GmbH und 
optimal media GmbH und

n  der Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 über den 
Ausschluss des Bezugsrechts gem. §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186  
Abs. 4 Satz 2 AktG.

Abschriften der vorgenannten Unterlagen werden den Aktionä-
ren auf Anfrage kostenfrei zugesandt. Die Unterlagen werden 
auch in der Hauptversammlung zur Einsicht ausliegen.

Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind nach § 15 der Satzung nur diejenigen Aktionäre 
berechtigt, die sich vor Ablauf der gesetzlich bestimmten Frist vor 

oder sich sonst bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unter-
nehmen oder Teilen davon, Beteiligungen an Unternehmen oder 
anderen Vermögenswerten zu reagieren. Nicht selten ergibt sich 
aus den Verhandlungen die Notwendigkeit, als Gegenleistung 
nicht Geld, sondern Aktien bereitzustellen. Diesem trägt die 
vorgeschlagene Ermächtigung Rechnung. Bei der Festlegung der 
Bewertungsrelationen wird der Vorstand darauf achten, dass die 
Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Der 
Vorstand wird sich bei der Bemessung des Wertes der als Gegen-
leistung gewährten Aktien am Börsenpreis der Aktien der 
Gesellschaft orientieren, ohne eine schematische Anknüpfung an 
einen Börsenpreis vorzunehmen, insbesondere um einmal erzielte 
Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsen-
preises in Frage zu stellen. Bei der Entscheidung über die Art der 
Aktienbeschaffung zur Finanzierung solcher Transaktionen wird 
sich der Vorstand allein von den Interessen der Gesellschaft und 
der Aktionäre leiten lassen. 

Darüber hinaus schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, das 
Bezugsrecht der Aktionäre bei einer Veräußerung der Aktien zur 
Erfüllung von Umtauschrechten oder -pflichten von Inhabern 
bzw. Gläubigern von durch die Gesellschaft ausgegebenen 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen zu verwenden. 
Sofern und soweit die Gesellschaft von dieser Möglichkeit 
Gebrauch macht, muss keine bedingte Kapitalerhöhung durchge-
führt werden. Die Interessen der Aktionäre werden durch diese 
zusätzliche Möglichkeit daher nicht berührt. Die Nutzung 
vorhandener eigener Aktien statt einer Kapitalerhöhung oder 
einer Barleistung kann wirtschaftlich sinnvoll sein, die Ermächti-
gung soll insoweit die Flexibilität der Gesellschaft erhöhen. 

Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten kann nicht 
nur hinsichtlich solcher Aktien ausgenutzt werden, die aufgrund 
dieses Ermächtigungsbeschlusses erworben wurden. Die Ermäch-
tigung umfasst vielmehr auch solche Aktien, die nach § 71d Satz 
5 AktG erworben wurden.

Schließlich können die erworbenen eigenen Aktien von der 
Gesellschaft ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung 
eingezogen werden. Entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG kann 
die Hauptversammlung der Gesellschaft die Einziehung ihrer voll 
einbezahlten Stückaktien beschließen, ohne dass damit eine 
Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft erforderlich 
wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben der Einzie-
hung mit Kapitalherabsetzung diese Alternative ausdrücklich vor. 
Durch eine Einziehung der eigenen Aktien ohne Kapitalherabset-
zung erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen 
Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. Der Vorstand soll 
daher auch ermächtigt werden, die erforderlich werdenden 
Änderungen der Satzung hinsichtlich der sich durch eine Einzie-
hung verändernden Anzahl der Stückaktien vorzunehmen. 



Ein entsprechendes Formular steht auch unter 
http://www.edel.com/hauptversammlung 
zum Download zur Verfügung.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann an die Gesellschaft an 
die folgende genannte Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-
Adresse übermittelt werden:

 Postalisch: Edel AG
    c/o Better Orange IR & HV AG
    Haidelweg 48
    81241 München
    Deutschland
 Per Telefax:  +49 (0) 89 889 690 655
 Per E-Mail: edel@better-orange.de

Diese Übermittlungswege stehen auch dann zur Verfügung, wenn 
die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der 
Gesellschaft erfolgen soll. Ein gesonderter Nachweis über die 
Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. 
Unabhängig davon kann der Nachweis der Bevollmächtigung 
auch dadurch erfolgen, dass der Bevollmächtigte am Tag der 
Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle 
vorweist.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Gemäß § 126 und § 127 AktG zugänglich zu machende Gegenan-
träge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem bestimmten 
Punkt der Tagesordnung sind ausschließlich an die nachstehende 
Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse zu richten:

 Postalisch: Edel AG
    z.Hd. Herrn Bernd Hocke 
    Neumühlen 17 
    22763 Hamburg
    Deutschland
 Per Telefax:  +49 (0) 40 890 85 9224
 Per E-Mail: hauptversammlung@edel.com

Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie eventuelle Stellungnah-
men der Verwaltung werden im Internet unter 
http://www.edel.com/hauptversammlung 
zugänglich gemacht, wenn sie der Gesellschaft unter vorstehender 
Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse mindestens 14 Tage 
vor der Hauptversammlung, also bis 05. Mai 2014, 24:00 Uhr 
Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, zugegangen sind; § 126 Abs. 2 
AktG bleibt unberührt.

Hamburg, im April 2014
Edel AG 
Der Vorstand

der Hauptversammlung unter Vorlage eines besonderen, durch 
das depotführende Institut in Textform (§ 126b BGB) ausgestell-
ten Nachweises des Anteilsbesitzes anmelden. Demnach müssen 
die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes der 
Gesellschaft bei der nachfolgend genannten Stelle unter der 
angegebenen Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse 
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, d. h. spätes-
tens bis zum Ablauf des 13. Mai 2014 zugehen:

 Postalisch: Edel AG
    c/o Commerzbank AG
    GS-MO 4.1.1 General Meetings
     60261 Frankfurt am Main
    Deutschland
 Per Telefax: +49 (0) 69 136 26351
 Per E-Mail: hv-eintrittskarten@commerzbank.com 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss in deutscher oder engli-
scher Sprache abgefasst sein und hat sich auf den Beginn des 
einundzwanzigsten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung 
(Record Date), demnach auf den Beginn (00:00 Uhr Ortszeit am 
Sitz der Gesellschaft) des 29. April 2014 zu beziehen.

Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesell-
schaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptver-
sammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskar-
ten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die 
Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesell-
schaft Sorge zu tragen. Die Eintrittskarten sind lediglich organisato-
rische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die Teilnahme an 
der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts.

Stimmrechtsvertretung
Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch 
einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Auch in diesem Fall 
sind eine fristgemäße Anmeldung und der rechtzeitige Nachweis 
des Anteilsbesitzes nach den unter „Teilnahme an der Hauptver-
sammlung“ beschriebenen Bestimmungen erforderlich. 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der 
Textform (§ 126b BGB), es sei denn, die Vollmachtserteilung 
erfolgt an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder an 
eine andere der in § 135 Abs. 8 und 10 AktG gleichgestellten 
Personen oder Institutionen (gemeinsam „professionelle Stimm-
rechtsvertreter“). In diesem Fall gelten für die Bevollmächtigung 
die gesetzlichen Bestimmungen des § 135 AktG, woraus sich 
abweichende Besonderheiten ergeben können. Die Aktionäre 
werden daher gebeten, sich bei der Bevollmächtigung professio-
neller Stimmrechtsvertreter rechtzeitig mit diesen wegen einer 
möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.
Die Aktionäre werden gebeten, für die Bevollmächtigung von 
Personen, die keine professionellen Stimmrechtsvertreter sind, 
das hierfür vorgesehene Vollmachtsformular auf der Rückseite 
der Eintrittskarte zu verwenden, die ordnungsgemäß angemelde-
ten Aktionären übersandt wird.



 ANFAHRTSMÖGLICHKEITEN

Bitte nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel S1, S3, S31 zum
Bahnhof Altona. Von dort fährt die Buslinie 112 direkt vor das
Firmengebäude. Parkmöglichkeiten sind in begrenzter Anzahl
vorhanden.
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